
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/11/22 RAO38/50 - GZ
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1951

Norm

RAO §5

RAO §23

Rechtssatz

Nr 38/50 vom 22.11.1951

Die Ausschüsse der Rechtsanwaltskammern sind berechtigt, Richtlinien aufzustellen, die den Kammermitgliedern

gegenüber den Charakter einer Verordnung besitzen. Der Beschluß einer Rechtsanwaltskammer, wonach der einen

Rechtsanwaltsanwärter beschäftigende Rechtsanwalt selbst über eine gewisse Mindestpraxis verfügen müsse, bewegt

sich im Rahmen des § 23 der RAO.

Entscheidungstexte

RAO 38/50

Entscheidungstext SON 22.11.1951 RAO 38/50
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